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Regeste

Regeste Art. 40 SVG, 16 Abs. 3 und 29 Abs. 4 VRV. Verwendung von Warnsignalen. 1.
Die Verwendung des Blaulichts ohne Wechselklanghorn auf einer dringlichen Dienstfahrt
(Ambulanz) kann insbesondere bei Dunkelheit den Verhältnissen angemessen sein. 2.
Dringlichkeit einer Dienstfahrt (Art. 16 Abs. 3 VRV) fällt nicht nur bei Lebensgefahr,
sondern prinzipiell bei jeder Verletzung in Betracht, die eine rasche Verlegung in ein Spital
erfordert.

Regeste Art. 40 LCR, 16 al. 3 et 29 al. 4 OCR. Emploi des signaux avertisseurs. 1. L'emploi
du feu bleu sans l'avertisseur à deux sons alternés lors d'une course urgente (ambulance)
peut être considéré comme suffisant au regard des circonstances, notamment de nuit. 2.
L'urgence d'une course (art. 16 al. 3 OCR) n'est pas seulement donnée en cas de danger
mortel, mais bien à chaque atteinte à la santé qui réclame un traitement hospitalier rapide.

Regesto Art. 40 LCS, 16 cpv. 3 e 29 cpv. 4 ONCS. Uso degli avvisatori. 1. L'uso della luce
blu non accompagnato da quello dell'avvisatore acustico a suono alternato durante un
servizio urgente (ambulanza) può essere considerato come sufficiente, tenuto conto delle
circostanze, in particolare di notte. 2. L'urgenza di un servizio (art. 16 cpv. 3 ONCS) non è
data soltanto in caso di pericolo di vita, bensì, di regola, in ogni caso di danno alla salute
richiedente una sollecita ospedalizzazione.

Erwägungen

E. 2
a) Ob, wie die Staatsanwaltschaft meint, die Beanspruchung des besonderen
Vortrittsrechtes nur beim kumulativen Einsatz sowohl des Blaulichtes wie auch des
Martinshornes zulässig ist, braucht vorliegendenfalls nicht entschieden zu werden, da dem
Beschwerdegegner nicht vorgeworfen wird, das besondere Vortrittsrecht beansprucht zu
haben. Zu entscheiden ist einzig, ob ein Verletztentransport unter den vorliegenden
Umständen mit andauernd eingeschaltetem Blaulicht durchgeführt werden darf. b) Das
Gesetz regelt die Frage, wann Sanitätsfahrzeuge Blaulicht einsetzen dürfen, nur
unvollkommen. Art. 27 Abs. 2 SVG sagt lediglich, wie sich andere Verkehrsbeteiligte beim
Wahrnehmen der besonderen Warnsignale verhalten müssen. Art. 100 Ziff. 4 SVG gestattet
unter gewissen Voraussetzungen Verkehrsregelverletzungen auf einer dringlichen
Dienstfahrt. In Art. 16 Abs. 1 und 2 VRV werden die Pflichten der anderen
Verkehrsteilnehmer konkretisiert und in Abs. 3 wird klargestellt, dass die besonderen
Warnsignale nur gebraucht werden dürfen, solange die Fahrt dringlich ist. Art. 29 Abs. 4
VRV verbietet in Konkretisierung von Art. 40 SVG den unnötigen Einsatz von Blaulicht
und Wechselklanghörnern. c) Sonderregeln für dringliche Fahrten von Sanitätsfahrzeugen
stellen eine Konkretisierung der Grundsätze betreffend den rechtfertigenden Notstand ( Art.



34 Ziff. 2 StGB i.V.m. Art. 102 Ziff. 1 SVG ) dar. Sie beruhen auf dem Grundgedanken,
dass im Interesse von Leben und Gesundheit eines Menschen gewisse
Verkehrsregelverletzungen hingenommen werden müssen (vgl. BGE 106 IV 1 ff.).
Vorliegendenfalls hatte D. von einem Arzt den Auftrag erhalten, einen medizinisch
indizierten und als dringlich bezeichneten Patiententransport vorzunehmen. Er war also
gehalten, die Patientin schnell und sicher von St. Moritz nach Bern zu transportieren. Die
Fahrt mit Blaulicht war ein den Verhältnissen angemessenes Mittel BGE 113 IV 126 S. 128
zur Erreichung dieses Zieles, indem er damit auch bei Respektierung der
Höchstgeschwindigkeitsvorschriften schneller und, was vor allem für den transportierten
Patienten von Bedeutung ist, in regelmässiger, durch wenige Bremsungen beeinträchtigte
Fahrt vorankommen konnte. Von einer unnötigen Verwendung des Blaulichtes kann somit
keine Rede sein. Vielmehr handelte es sich um einen angemessenen Gebrauch einer
besonderen Warnvorrichtung auf einer dringlichen Fahrt. Entgegen der Beschwerdeführerin
ist Dringlichkeit nicht nur bei Lebensgefahr anzunehmen, sondern kommt prinzipiell bei
jeder Verletzung in Betracht, die eine rasche Verlegung in ein bestimmtes Spital
erforderlich macht. Dass D. sich trotz Dringlichkeit an die gesetzliche
Höchstgeschwindigkeit gehalten hat, spricht nicht gegen den dringlichen Charakter der
Fahrt, sondern dafür, dass er der Sicherheit des Transportes sowie der Verhältnismässigkeit
der eingesetzten Mittel die nötige Beachtung geschenkt hat. d) Auch aufgrund des
Merkblattes über die Verwendung von Blaulicht und Wechselklanghorn (Beilage zum
Kreisschreiben des EJPD vom 1. November 1974) muss das Verhalten des D. als korrekt
bezeichnet werden. Dort wird nämlich ausgeführt, bei nächtlichen Einsatzfahrten könne
"die Betätigung des Blaulichtes ohne Wechselklanghorn zur Lärmvermeidung solange
angezeigt sein, als der Führer ohne wesentliche Abweichung von den Verkehrsregeln, und
insbesondere ohne Beanspruchung eines besondern Vortritts, rasch vorankommt".
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